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Tag I n h a l t Seite

§ 1
„Frühlings- und Ostermarkt“

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Bergedorf dürfen
am Sonntag, dem 27. März 2011, aus Anlass der Veranstaltung
„Frühlings- und Ostermarkt“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
„Bergedorfs buntes Sommerfest“

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Bergedorf dürfen
am Sonntag, dem 19. Juni 2011, aus Anlass der Veranstaltung

„Bergedorfs buntes Sommerfest“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 3

„Bergedorfer Landmarkt“

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Bergedorf dürfen
am Sonntag, dem 25. September 2011, aus Anlass der
Veranstaltung „Bergedorfer Landmarkt“ in der Zeit von 13.00
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Neunte Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Bergedorf
Vom 18. November 2010

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Satz 2 des Ladenöffnungsge-
setzes vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611), geändert
am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in Verbindung
mit der Weiterübertragungsverordnung-Verkaufszeiten vom
11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am 23. September
2003 (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:
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§ 4

„Bergedorfer Märchensonntag“

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Bergedorf dürfen
am Sonntag, dem 6. November 2011, aus Anlass der Veranstal-
tung „Bergedorfer Märchensonntag“ in der Zeit von 13.00 Uhr
bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 5

Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt
unberührt.

§ 1

Sonntagsverkaufszeiten im Bezirk Wandsbek

(1) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, den 27. März 2011,
aus Anlass der Veranstaltung  „Frühlingsmarkt auf dem
Wandsbeker Marktplatz und im Quarree“ in der Zeit von
13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein.

(2) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, den 19. Juni 2011,
aus Anlass der Veranstaltung „Business Improvement District,
1 Jahr Boulevard Wandsbek (Geburtstagsfeier „Der  Mond ist
aufgegangen“ nach Matthias Claudius) in der Zeit von 13 Uhr
bis 18 Uhr  geöffnet sein.

(3) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, den 25. September
2011, aus Anlass der Veranstaltung „Wandsbeker Wiesn“ in der
Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein.

(4) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, den 6. November
2011, aus Anlass der Veranstaltung „Wandsbeker Spieletage“,
in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein.

(5) Die Freigabe der Öffnungszeiten nach den Absätzen 1
bis 4 gilt für den Bezirk Wandsbek (Stadtteile Eilbek, Wands-
bek, Marienthal, Jenfeld, Tonndorf, Farmsen-Berne, Bramfeld,
Steilshoop, Wellingsbüttel, Sasel, Poppenbüttel, Hummels-
büttel, Lemsahl-Mellingstedt, Duvenstedt, Wohldorf-Ohl-
stedt, Bergstedt, Volksdorf und Rahlstedt; Ortsteile 501 bis
526).

§ 2
Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt
unberührt.

Hamburg, den 18. November 2010.

Das Bezirksamt Bergedorf

Siebte Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Wandsbek
Vom 10. Dezember 2010 

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Satz 2 des Ladenöffnungsgeset-
zes vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611), geändert am
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in Verbindung
mit der Weiterübertragungsverordnung-Verkaufszeiten vom
11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am 23. September
2003  (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:

Hamburg, den 10. Dezember 2010.

Das Bezirksamt Wandsbek
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Teil I

Allgemeines

§ 1 

Begriff, Beschaffenheit

(1) Bauvorlagen sind die einzureichenden Unterlagen, die
für die Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des
Antrages (§ 70 Absatz 2 Satz 2 HBauO) oder für die Zulassung
von Abweichungen (§ 69 Absatz 2 Satz 2 HBauO) erforderlich
sind. Bautechnische Nachweise gelten auch dann als Bauvorla-
gen, wenn sie der Bauaufsichtsbehörde nicht vorzulegen sind.

(2) Bauvorlagen müssen aus alterungsbeständigem Papier
oder gleichwertigem Material lichtbeständig hergestellt sein
und dem Format DIN A 4 entsprechen oder auf diese Größe
gefaltet sein. § 3 a des Hamburgischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402),
zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,
449), in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.

(3) Hat die Bauaufsichtsbehörde Vordrucke öffentlich
bekannt gemacht, sind diese zu verwenden.

(4) Der Antragsvordruck ist von der Bauherrin oder dem
Bauherrn zu unterschreiben, die Entwurfsverfasserin oder der
Entwurfsverfasser sind auf dem Antragsvordruck zu benen-
nen. Die Bauvorlagen sind von der Entwurfsverfasserin oder
dem Entwurfsverfasser (§ 55 Absatz 1 HBauO) oder von der
Fachplanerin oder dem Fachplaner (§ 55 Absatz 3 HBauO) zu
unterschreiben. Mehrausfertigungen nach § 2 Satz 2 müssen
nicht nach § 67 Absatz 1 HBauO unterschrieben sein. Die Bau-
aufsichtsbehörde kann die schriftliche Zustimmung der Grund-
eigentümerin oder des Grundeigentümers verlangen, wenn
diese Personen nicht zugleich Bauherrin oder Bauherr sind.

(5) Eine Zustimmungserklärung der Nachbarn nach § 71
Absatz 2 HBauO ist ebenso eine Bauvorlage wie eine Bau-
lasterklärung nach § 79 Absatz 1 HBauO oder ein öffentlich-
rechtlicher Vertrag für Sondernutzungen nach § 18 Absatz 3
Nummer 4 dieser Verordnung.

(6) Die Bauaufsichtsbehörde darf ein Modell oder weitere
Bauvorlagen verlangen, wenn dies zur Beurteilung des Vor-
habens erforderlich ist.

(7) Die Bauaufsichtsbehörde soll auf Bauvorlagen verzich-
ten, wenn diese im Einzelfall zur Beurteilung des Vorhabens
nicht erforderlich sind.

Bauvorlagenverordnung
(BauVorlVO)

Vom 14. Dezember 2010

Auf Grund von § 81 Absatz 6 der Hamburgischen Bauord-
nung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525,
563), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
370), wird verordnet:
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§ 2 
Anzahl

Der im bauaufsichtlichen Verfahren zu stellende Antrag
und die dazu erforderlichen Bauvorlagen sind einzureichen
1. in zweifacher Ausfertigung bei Typengenehmigungen,

Fliegenden Bauten und der Zustimmung im Einzelfall
nach §§ 7 und 8;

2. in zweifacher Ausfertigung die Bauvorlagen für den Stand-
sicherheitsnachweis nach § 14, den Nachweis des Wärme-
schutzes und zur Energieeinsparung nach § 16;

3. in dreifacher Ausfertigung bei Vorhaben im vereinfachten
Genehmigungsverfahren (§ 61 HBauO) nach § 4 Absatz 1,
bei Werbeanlagen nach § 5, bei der Beseitigung von Anla-
gen nach § 6, bei Vorbescheiden und bei Abweichungen
nach § 9 sowie

4. in achtfacher Ausfertigung bei Vorhaben im Baugenehmi-
gungsverfahren mit Konzentrationswirkung (§ 62 HBauO)
nach § 4 Absatz 2, davon abweichend jedoch

4.1 in dreifacher Ausfertigung die Bauvorlagen für den Brand-
schutznachweis nach § 15,

4.2 in dreifacher Ausfertigung die Bauvorlagen nach anderen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nach § 18 Absätze 1
und 3 bis 10,

4.3 in fünffacher Ausfertigung die Bauvorlagen zur Prüfung
abwasserrechtlicher Belange nach § 18 Absatz 2.

Weitere Mehrausfertigungen sind einzureichen, wenn eine
Beteiligung weiterer Stellen im Verfahren dies erfordert.

§ 3 
(redaktionell frei)

Teil II
Vorzulegende Bauvorlagen

§ 4 
Bauliche Anlagen

(1) Für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
baulicher Anlagen, die einem Verfahren nach § 61 HBauO
unterliegen, sind vorzulegen:

1. ein aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster (§ 10
Absatz 1);

2. der Lageplan mit Darstellungen nach § 10 Absatz 3 Num-
mern 1 bis 10;

3. die Bauzeichnungen (§ 11);
4. die Baubeschreibung (§ 12);
5. die erforderlichen Angaben über die gesicherte

Erschließung hinsichtlich der Versorgung mit Wasser und
Energie sowie der Entsorgung von Abwasser und der ver-
kehrsmäßigen Erschließung, soweit das Bauvorhaben
nicht an eine öffentliche Wasser- oder Energieversorgung
oder eine öffentliche Abwasserentsorgungsanlage ange-
schlossen werden kann oder nicht in ausreichender Breite
an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt;

6. bei Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans, der Festsetzungen über das Maß der baulichen Nut-
zung enthält, eine Berechnung des zulässigen, des vorhan-
denen und des geplanten Maßes der baulichen Nutzung;

7. bei Abweichungen die in § 9 Absätze 2 und 3 genannten
Bauvorlagen;

8. der Nachweis der Standsicherheit (§ 14), soweit er nach
§ 68 Absatz 2 HBauO bauaufsichtlich geprüft wird;

9. der Nachweis des Brandschutzes (§ 15), soweit er nach § 68
Absatz 2 HBauO bauaufsichtlich geprüft wird und nicht
bereits in den übrigen Bauvorlagen enthalten ist;

10. der Nachweis des Wärmeschutzes und zur Energieein-
sparung (§ 16), soweit er nach § 68 Absatz 2 HBauO bau-
aufsichtlich geprüft wird;

11. bei Eingriffen in Natur und Landschaft die in § 17 Ab-
satz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung gefor-
derten Angaben.

(2) Bei Vorhaben, die einem Verfahren nach § 62 HBauO
unterliegen, sind vorzulegen:

1. ein aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster (§ 10
Absatz 1);

2. der Lageplan nach § 10 Absätze 2 und 3;

3. die in Absatz 1 Nummern 3 bis 6 und 8 bis 10 genannten
Bauvorlagen;

4. die Betriebsbeschreibung (§ 13);

5. die Bauvorlagen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften (§ 18);

6. bei Abweichungen die in § 9 Absätze 2 bis 4 genannten
Bauvorlagen;

7. die Zustimmung im Einzelfall oder die Bauvorlagen für
die Zustimmung im Einzelfall (§ 8) und

8. die Berechnung der Anzahl der notwendigen Stellplätze
und der Anzahl der notwendigen Fahrradplätze (§ 48
Absatz 1 HBauO).

(3) Die Bauherrin oder der Bauherr können Bauvorlagen,
die die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens
nicht berühren, aus der Vollständigkeitsprüfung der Bauvorla-
gen nach § 70 Absatz 2 HBauO herausnehmen und zu einem
späteren Zeitpunkt zur Prüfung nachreichen. Dazu gehören
insbesondere

1. die Zustimmung im Einzelfall oder die Bauvorlagen für
die Zustimmung im Einzelfall (§ 8);

2. der Standsicherheitsnachweis (§ 14);

3. die Bauvorlagen zur technischen Ausführung der Stark-
stromanlagen einschließlich der Sicherheitsstromversor-
gung sowie der Lüftungs-, Rauch- und Wärmeabzugsanla-
gen (§ 15 Absatz 2 Nummern 6 und 7);

4. der Nachweis des Wärmeschutzes und zur Energieein-
sparung (§ 16);

5. die Bauvorlagen zur Prüfung abwasserrechtlicher Belange
(§ 18 Absatz 2);

6. die Bauvorlagen für die nach anderen öffentlich-recht-
lichen Vorschriften erforderlichen Entscheidungen zur
Baustelleneinrichtung (§ 18).

§ 5 

Werbeanlagen

(1) Vorzulegen sind:

1. ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster (§ 10 Absatz 1)
mit Einzeichnung des Standortes;

2. eine Zeichnung (Absatz 2) und Beschreibung (Absatz 3)
oder eine andere geeignete Darstellung der Werbeanlage,
wie ein farbiges Lichtbild oder eine farbige Lichtbildmon-
tage;

3. sofern die Standsicherheit betroffen ist, der Standsicher-
heitsnachweis (§ 14);
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4. bei Abweichungen die in § 9 Absatz 2 und 4 genannten
Bauvorlagen.

(2) Die Zeichnung muss die Darstellung der Werbeanlage
und ihre Maße, auch bezogen auf den Standort und auf Anla-
gen, an denen die Werbeanlage angebracht oder in deren Nähe
sie aufgestellt werden soll, sowie Angaben über die Farbgestal-
tung enthalten.

(3) In der Beschreibung sind die Art und die Beschaffenheit
der Werbeanlage sowie, soweit erforderlich, die Abstände zu
öffentlichen Verkehrsflächen anzugeben. Bei beleuchteten
Werbeanlagen ist die Art der Beleuchtung, deren Lichtstärke
und Farbgebung anzugeben.

§ 6 

Beseitigung von Anlagen

Für die Beseitigung von Anlagen (§ 61 Absatz 1 Nummer 3
HBauO) sind vorzulegen

1. ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster (§ 10 Absatz 1);

2. ein Lageplan mit Darstellungen nach § 10 Absatz 3 Num-
mern 1, 2, 4 und 10, der die Lage der zu beseitigenden
Anlagen unter Bezeichnung des Grundstücks nach Straße
und Hausnummer darstellt;

3. ein Verzeichnis über Gefahrstoffe im Sinne der Gefahr-
stoffverordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758,
3759), zuletzt geändert am 18. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2768, 2776), in der jeweils geltenden Fassung sowie bio-
logische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoffverordnung
vom 27. Januar 1999 (BGBl. I S. 50), zuletzt geändert am
18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2768, 2776), in der jeweils
geltenden Fassung;

4. bei der Beseitigung von Gebäuden der Gebäudeklasse 3 bis
5 und von baulichen Anlagen von mehr als 15 m Gesamt-
höhe der Nachweis der sicheren Abbruchfolge. 

§ 7 

Typengenehmigung, Fliegende Bauten

(1) Mit dem Antrag auf Erteilung einer Typengenehmigung
nach § 65 HBauO sind Bauvorlagen nach § 4 Absatz 1 Num-
mern 3, 4, 8 und 9 sowie der Energieausweis nach § 16 Num-
mer 2 vorzulegen.

(2) Dem Antrag auf Erteilung einer Ausführungsgenehmi-
gung Fliegender Bauten nach § 66 HBauO sind die in § 4
Absatz 1 Nummern 3, 4, 8 und 9 sowie Absatz 2 Nummer 4
genannten Bauvorlagen beizufügen. Ergänzend sind Pläne und
technische Angaben zu maschinen-, elektro- und sicherheits-
technischen Einrichtungen vorzulegen. Die Bau- und
Betriebsbeschreibung muss ausreichende Angaben über Kon-
struktion, Aufbau, Betrieb und die den Besuchern dienenden
Sicherheitseinrichtungen und Schutzmaßnahmen enthalten.

§ 8 

Zustimmung im Einzelfall

Für die Zustimmung im Einzelfall gemäß §§ 20c und 21
HBauO sind Bauvorlagen mit Material- und Konstruktions-
angaben sowie Ausführungspläne vorzulegen.

§ 9 

Vorbescheide, Abweichungen

(1) Vorzulegen sind diejenigen Bauvorlagen, die zur
Beurteilung der durch den Vorbescheid zu entscheidenden
Fragen des Bauvorhabens erforderlich sind.

(2) Für Abweichungen nach § 69 HBauO sind neben der
Begründung die zur Beurteilung der Abweichung erforder-
lichen Bauvorlagen vorzulegen.

(3) Für Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften
zum Wärmeschutz und der Energieeinsparung sind neben der
Begründung die zur Beurteilung der Abweichung erforder-
lichen Bauvorlagen vorzulegen.

(4) Für Ausnahmen oder Befreiungen von Anforderungen
nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften in einem
Verfahren nach § 62 HBauO sind neben der Begründung die
zur Beurteilung der Abweichung erforderlichen Bauvorlagen
vorzulegen.

Teil III

Inhalt der Bauvorlagen

§ 10

Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Lageplan

(1) Der aktuelle Auszug aus dem darstellenden Teil des Lie-
genschaftskatasters (Liegenschaftskarte) muss das Baugrund-
stück und die benachbarten Grundstücke im Umkreis von
mindestens 50 m darstellen. Der Auszug aus dem beschreiben-
den Teil des Liegenschaftskatasters muss Angaben zu der
Grundstückseigentümerin oder dem Grundstückseigentümer,
der oder dem Erbbauberechtigten sowie Hinweise zu mög-
lichen öffentlich-rechtlichen Beschränkungen enthalten. Das
Baugrundstück ist zu kennzeichnen.

(2) Der Lageplan ist auf der Grundlage der Liegenschafts-
karte zu erstellen. Dabei ist ein Maßstab von mindestens 1:500
zu verwenden. Ein größerer Maßstab ist zu verwenden, wenn
es für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich ist.

(3) Der Lageplan muss, soweit dies zur Beurteilung des
Vorhabens erforderlich ist, enthalten:

1. den Maßstab und die Nordrichtung;

2. die katastermäßigen Flächengrößen, Flurstücksnummern
und die Flurstücksgrenzen des Baugrundstücks und der
benachbarten Grundstücke;

3. die Festsetzungen eines Bebauungsplans für das Bau-
grundstück über die überbaubaren und die nicht über-
baubaren Grundstücksflächen;

4. die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit
Angabe der Breite und der Höhenlage mit Bezug auf das
Höhenbezugssystem;

5. die geplante bauliche Anlage unter Angabe der Außen-
maße, der Dachform und der Höhenlage des Erdgeschoss-
fußbodens zur Straße;

6. Flächen, die von Baulasten oder Hofgemeinschaften
betroffen sind;

7. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu anderen
baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und auf den
benachbarten Grundstücken, zu den Nachbargrenzen
sowie die Abstandsflächen;

8. die Höhenlage der Eckpunkte des Baugrundstücks und der
Eckpunkte der geplanten baulichen Anlage mit Bezug auf
das Höhenbezugssystem;

9. die Aufteilung und Nutzung der nicht überbauten Flächen
unter Angabe der Lage, Größe und Ausgestaltung der Kin-
derspielflächen, der Lage, Anzahl und Größe der Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradplätze, der Lage und
Breite der Zu- und Abfahrten einschließlich der Rampen-
neigung, der Anlagen für Abfälle sowie der Flächen, die
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mittels Begrünung und Bepflanzung gärtnerisch zu gestal-
ten sind;

10. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrund-
stück und den benachbarten Grundstücken mit Angabe
ihrer Nutzung, First- und Außenwandhöhe, Dachform
und der Art der Außenwände und der Bedachung;

11. bestehende Bau- und Bodendenkmäler sowie die nach
§ 7a des Denkmalschutzgesetzes vom 3. Dezember 1973
(HmbGVBl. S. 466), zuletzt geändert am 27. November
2007 (HmbGVBl. S. 410), in der jeweils geltenden Fassung
erkannten Denkmäler, auch solche auf angrenzenden
Grundstücken;

12. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser,
Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasser-
entsorgung oder der Telekommunikation und Rohrleitun-
gen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen sowie deren
Abstände zu der geplanten baulichen Anlage;

13. vorhandene Hochspannungsfreileitungen im Bereich des
Grundstücks und der angrenzenden Grundstücke (Grund-
rissprojektion mit Angabe des Abstandsmaßes der
Gebäude zur Mittelachse der Freileitung);

14. Hydranten und andere Entnahmestellen für die Feuer-
wehr;

15. ortsfeste Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden,
brennbaren oder entzündlichen Stoffen sowie deren Größe
und Abstände zu baulichen Anlagen;

16. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu ober-
irdischen Gewässern, Hochwasserschutzanlagen;

17. die Lage in einem Wasserschutz- oder Überschwem-
mungsgebiet;

18. die Lage in einem Wald oder in einem Abstand von
weniger als 100 m zu einem Wald.

(4) Der Inhalt des Lageplans nach Absatz 3 ist auf besonde-
ren Blättern in geeignetem Maßstab darzustellen, wenn der
Lageplan sonst unübersichtlich würde.

(5) Im Lageplan sind die Zeichen und Farben der Anlage zu
verwenden; im Übrigen ist die Planzeichenverordnung 1990
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) entsprechend
anzuwenden. Sonstige Darstellungen sind zu erläutern.

(6) Bei Änderungen baulicher Anlagen, bei denen Außen-
wände und Dächer sowie die Nutzung nicht verändert werden,
ist der Lageplan nicht erforderlich.

§ 11
Bauzeichnungen

(1) Für die Bauzeichnungen ist ein Maßstab von min-
destens 1:100 zu verwenden. Ein größerer Maßstab ist zu
verwenden, wenn er zur Darstellung der erforderlichen Eintra-
gung notwendig ist; ein kleinerer Maßstab kann verwendet
werden, wenn er dafür ausreicht.

(2) In den Bauzeichnungen sind darzustellen:
1. die Grundrisse aller Geschosse mit Angabe der vorgesehe-

nen Nutzung der Räume und mit Einzeichnung der
1.1 Treppen,
1.2 lichten Öffnungsmaße der Türen sowie deren Art und

Anordnung an und in Rettungswegen,
1.3 Abgasanlagen,
1.4 Räume für die Aufstellung von Feuerstätten unter Angabe

der Nennwärmeleistung sowie der Räume für die Brenn-
stofflagerung unter Angabe der vorgesehenen Art und
Menge des Brennstoffes,

1.5 Räume für Mittelspannungsschaltanlagen, Transformato-
ren, Niederspannungshauptverteilung und Netzersatz-
aggregat sowie Batterieräume,

1.6 Aufzugsschächte, Aufzüge und deren nutzbaren Grund-
flächen der Fahrkörbe von Personenaufzügen,

1.7 Installationsschächte, -kanäle und Lüftungsleitungen,
soweit sie raumabschließende Bauteile durchdringen,

1.8 Räume für die Aufstellung von Lüftungsanlagen;

2. die Schnitte, aus denen Folgendes ersichtlich ist:

2.1 die Gründung der geplanten baulichen Anlage und, soweit
erforderlich, die Gründungen anderer baulicher Anlagen,

2.2 der Anschnitt der vorhandenen und der geplanten
Geländeoberfläche,

2.3 die Höhenlage des Erdgeschossfußbodens mit Bezug auf
das Höhenbezugssystem,

2.4 die Höhe der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum zulässig ist, über
der geplanten Geländeoberfläche,

2.5 die lichten Raumhöhen,

2.6 der Verlauf der Treppen und Rampen mit ihrem Steigungs-
verhältnis sowie die lichten Durchgangshöhen,

2.7 die Wandhöhe im Sinne des § 6 Absatz 4 Satz 2 HBauO,

2.8 die Dachhöhen und Dachneigungen;

3. die Ansichten der geplanten baulichen Anlage mit dem
Anschluss an Nachbargebäude unter Angabe von Bau-
stoffen und Farben, der vorhandenen und geplanten
Geländeoberfläche sowie des Straßengefälles.

(3) In den Bauzeichnungen sind anzugeben:

1. der Maßstab und die Maße;

2. die wesentlichen Bauprodukte und Bauarten;

3. die Rohbaumaße der Fensteröffnungen in Aufenthalts-
räumen;

4. bei Änderung baulicher Anlagen die zu beseitigenden und
die geplanten Bauteile.

(4) In den Bauzeichnungen sind die Zeichen und Farben
der Anlage zu verwenden.

§ 12 

Baubeschreibung

In der Baubeschreibung sind das Vorhaben und seine Nut-
zung zu erläutern, soweit dies zur Beurteilung erforderlich ist
und die notwendigen Angaben nicht im Lageplan und den
Bauzeichnungen enthalten sind. Die Gebäudeklasse und die
Höhe im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 2 HBauO sind anzugeben.

§ 13

Betriebsbeschreibung

Insbesondere bei gewerblichen oder industriellen Vorha-
ben sind betriebsbedingte Einrichtungen, technische Arbeits-
mittel, Anlagen, Arbeits- und Produktionsabläufe, Betriebszei-
ten und Verkehrsauswirkungen zu beschreiben sowie sich aus
der Nutzung und der regelmäßigen Instandhaltung ergebende
Maßnahmen zum Umwelt- und Gesundheitsschutz und die
Anzahl der voraussichtlich beschäftigten Personen anzugeben.
Weiter sind auch die Art und die Menge der beim Betrieb ein-
gesetzten, verarbeiteten, produzierten, gelagerten oder anfal-
lenden Stoffe, Abfälle, Abwässer und durch den Betrieb zu
erwartende Immissionen aufgelistet darzustellen.
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§ 14 

Standsicherheitsnachweis

(1) Für den Nachweis der Standsicherheit tragender Bau-
teile einschließlich ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit nach § 15
Absatz 1 Nummer 1 sind eine Darstellung des gesamten stati-
schen Systems sowie die erforderlichen Konstruktionszeich-
nungen, Berechnungen und Beschreibungen vorzulegen.

(2) Die statischen Berechnungen müssen die Standsicher-
heit, auch im Brandfall, der baulichen Anlagen und ihrer Teile
nachweisen. Die Beschaffenheit des Baugrundes und seine
Tragfähigkeit sind anzugeben. Soweit erforderlich, ist nachzu-
weisen, dass die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen
und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbargrund-
stücke nicht gefährdet werden.

(3) Konstruktive Einzelheiten wichtiger baulicher Zwi-
schenzustände sind zu erfassen. Bei schwierigen Baukonstruk-
tionen und Umbauten, die mit Hilfe von Schalungs- und Hilfs-
gerüsten errichtet werden, sind Berechnungen für die Stand-
sicherheit der Gerüste vorzulegen.

§ 15

Brandschutznachweis

(1) Für den Nachweis des Brandschutzes sind im Lageplan,
in den Bauzeichnungen und in der Baubeschreibung, soweit
erforderlich, insbesondere anzugeben:

1. das Brandverhalten der Baustoffe (Baustoffklasse) und die
Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile (Feuerwider-
standsklasse) entsprechend den Benennungen nach § 24
HBauO oder entsprechend den Klassifizierungen nach
den Anlagen zur Bauregelliste A Teil 1;

2. die Bauteile, Einrichtungen und Vorkehrungen sowie die
Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung nach § 68
Absatz 1 HBauO, an die Anforderungen hinsichtlich des
Brandschutzes gestellt werden;

3. die Nutzungseinheiten, die Brand- und Rauchabschnitte;

4. die aus Gründen des Brandschutzes erforderlichen
Abstände innerhalb und außerhalb des Gebäudes;

5. der erste und der zweite Rettungsweg nach § 31 HBauO,
insbesondere notwendige Treppenräume, Ausgänge, not-
wendige Flure, mit Rettungsgeräten der Feuerwehr
erreichbare Stellen einschließlich Fenster, die als Ret-
tungswege nach § 31 Absatz 2 Satz 2 HBauO dienen, unter
Angabe der lichten Maße und Brüstungshöhen;

6. die Flächen für die Feuerwehr, Zu- und Durchgänge, Zu-
und Durchfahrten, Bewegungsflächen und die Aufstell-
flächen für Hubrettungsfahrzeuge einschließlich ihrer
Erreichbarkeit über den öffentlichen Grund mit Schlepp-
kurvennachweis;

7. die Löschwasserversorgung.

(2) Bei Sonderbauten, Mittel- und Großgaragen müssen,
soweit es für die Beurteilung erforderlich ist, zusätzlich Anga-
ben gemacht werden insbesondere über

1. brandschutzrelevante Einzelheiten der Nutzung, insbe-
sondere auch die Anzahl und Art der die bauliche Anlage
nutzenden Personen sowie Explosions- oder erhöhte
Brandgefahren, Brandlasten, Gefahrstoffe und Risikoana-
lysen;

2. Rettungswegbreiten und -längen, Einzelheiten der Ret-
tungswegführung und -ausbildung und der Kennzeich-
nung;

3. die Bemessung der Löschwasserversorgung, Einrichtun-
gen zur Löschwasserentnahme sowie die Löschwas-
serrückhaltung;

4. betriebliche und organisatorische Maßnahmen zur Brand-
verhütung, Brandbekämpfung und Rettung von Menschen
und Tieren wie Feuerwehrplan, Brandschutzordnung,
Werkfeuerwehr, Bestellung von Brandschutzbeauftragten
und Selbsthilfekräften;

5. die in § 68 Absatz 1 HBauO genannten Anlagen der techni-
schen Gebäudeausrüstung mit Grundrisszeichnungen, aus
denen die Lage der Zentrale und der Wirkbereiche hervor-
geht, und einer Anlagenbeschreibung;

6. die in § 68 Absatz 1 HBauO genannten Starkstromanlagen
einschließlich der Sicherheitsstromversorgung zusätzlich
zu Nummer 5 auch mit Strangschemata der allgemeinen
Stromversorgung und der Sicherheitsstromversorgung,
Grundrisszeichnungen der Geschosse und Schnitte mit
Angabe der Lage der Verteiler, der Leitungsführung sowie
der brandschutztechnischen Maßnahmen, die Art und
Lage der Verbraucher der Sicherheitsstromversorgungs-
anlage, der Sicherheitsleuchten und ihrer Stromkreis-
bezeichnungen, und

7. die in § 68 Absatz 1 HBauO genannten Lüftungs-, Rauch-
und Wärmeabzugsanlagen (RWA-Anlagen) zusätzlich zu
Nummer 5 auch mit Schemadarstellungen der Lüftungs-
und RWA-Anlagen, Grundrisszeichnungen der Geschosse
und Schnitte mit Darstellung der Kanalführungen sowie
der brandschutztechnischen Maßnahmen an den Anlagen,
Darstellungen der Zuluft- und Entrauchungsöffnungen
für die RWA-Anlagen.

(3) Der Brandschutznachweis kann auch gesondert in Form
eines objektbezogenen Brandschutzkonzeptes dargestellt wer-
den.

§ 16
Nachweis des Wärmeschutzes und zur Energieeinsparung

Für den Nachweis des Wärmeschutzes und zur Energie-
einsparung sind 

1. Berechnungen zur Einhaltung der Anforderungen nach
den Vorschriften des Wärmeschutzes und zur Energie-
einsparung;

2. der Energieausweis nach § 18 der Energieeinsparverord-
nung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), geändert am
29. April 2009 (BGBl. I S. 954), in der jeweils geltenden
Fassung

vorzulegen. 

§ 17
Nachweise des Schall- und Erschütterungsschutzes

Der nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderte
Schall- und Erschütterungsschutz ist nachzuweisen.

§ 18 
Bauvorlagen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften

(1) Im Genehmigungsverfahren nach § 62 HBauO gelten
auch diejenigen Unterlagen als Bauvorlagen, die nach anderen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Sinne von § 62 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 HBauO für die Beurteilung des Vorhabens
erforderlich sind. In den Absätzen 2 bis 10 sind die Bauvorla-
gen zur Prüfung der regelmäßig betroffenen Rechtsbereiche
genannt. Die Bauvorlagen einschließlich der jeweils geforder-
ten Angaben und Darstellungen sind nur vorzulegen, soweit
diese für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind. Im
Einzelfall können weitere Bauvorlagen nach anderen Rechts-
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bereichen gefordert werden. § 1 Absätze 6 und 7 bleibt un-
berührt. 

(2) Zur Prüfung abwasserrechtlicher Belange sind folgende
Bauvorlagen vorzulegen:

1. Entwässerungslageplan auf der Grundlage von § 10
Absätze 2 und 3; der Entwässerungslageplan muss fol-
gende Darstellungen enthalten:

1.1 Darstellungen nach § 10 Absatz 3 Nummern 1, 2, 4, 5, 6, 8,
9 und 15,

1.2 die Lage der vorhandenen und geplanten Abwasserleitun-
gen von der Abwasseranfallstelle bis zur Einleitungsstelle
mit Angabe des Gefälles und der Nennweite, der dazu-
gehörigen Anlagen wie Ablaufstellen, Schächte oder sons-
tigen Anlagen mit Angabe der Sohlenhöhe und der
Deckelhöhen bezogen auf Normalnull und Eintragung des
Abwasservolumenstromes an der Einleitstelle, getrennt
nach Regen- und Schmutzwasser;

2. Entwässerungsbauzeichnungen im Maßstab von mindes-
tens 1:100; ein kleinerer Maßstab kann verwendet werden,
wenn er dafür ausreicht; in den Entwässerungsbauzeich-
nungen sind darzustellen:

2.1 Abwasserbehandlungsanlagen, Abwasserhebeanlagen, Ab-
wassersammelgruben, Regenwasserrückhalteeinrichtun-
gen oder Regenwasserrückhalteflächen,

2.2 Grundrisse der Geschosse, in denen sich

a) Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstau-
ebene oder

b) Abwasserbehandlungsanlagen

befinden, einschließlich ihrer Darstellung und der Dar-
stellung der dazugehörigen Abwasserleitungen von der
Anfallstelle bis zur Gebäudeaußenkante sowie der Höhen-
angabe der Fertigfußböden bezogen auf Normalnull,

2.3 Dachaufsicht von Dächern, die über Dachabläufe oder
innenliegende Rinnen entwässert werden einschließlich
ihrer Darstellung und der Darstellung der Notentwässe-
rung;

3. Entwässerungsstrangschema, in dem die in Nummer 2
aufgeführten Abwasseranlagen darzustellen sind;

4. Entwässerungsnachweis mit:

4.1 Berechnung der Abwasservolumenströme,

4.2 Bemessung der in den Nummern 1 und 2 genannten
Abwasseranlagen,

4.3 Nachweis der schadlosen Überflutung für die Ableitung
von abflusswirksamen Flächen mit einer Größe von insge-
samt mehr als 800 m², auch von mehreren Grundstücken,
wenn diese an gemeinsame Entwässerungsleitungen ange-
schlossen sind,

4.4 Beschreibung mit Angaben zur Abwasserentstehung,
-ableitung und -behandlung mit den erforderlichen Anga-
ben zur Art, Menge und Dauer der Einleitung, Art der ein-
gesetzten technischen Verfahren, der Abwasserbehand-
lungsanlagen und -verfahren und der Einleitstellen;

5. ein aktueller Auszug aus der Anlagendokumentation
(Sielkataster) der Hamburger Stadtentwässerung.

(3) Zur Prüfung wegerechtlicher Belange sind folgende
Bauvorlagen vorzulegen:

1. Lageplan zum Wegerecht auf der Grundlage von § 10
Absätze 2 und 3 im Maßstab 1:250 mit folgenden Darstel-
lungen und Angaben:

1.1 die für das Bauvorhaben in Anspruch genommenen öffent-
lichen Verkehrsflächen oder öffentlich genutzten privaten
Verkehrsflächen,

1.2 Lage und Größe der vorhandenen und geplanten Über-
fahrten über öffentliche Wege mit Art und Gewicht der
Fahrzeuge, Anzahl der betroffenen Stellplätze und der mit
der Überfahrt verbundenen Nutzungen, einschließlich der
erforderlichen Schleppkurven für Feuerwehr- und Liefer-
fahrzeuge;

2. die Beschreibung der Art, Dauer (Beginn und Ende) und
des Umfangs von Sondernutzungen öffentlicher Wege oder
öffentlich genutzter privater Verkehrsflächen;

3. die Nachweise über die geleisteten Vorauszahlungen nach
§ 19 Absatz 3 Satz 4 des Hamburgischen Wegegesetztes
(HWG) in der Fassung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl.
S. 41, 83), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 444, 446), in der jeweils geltenden Fassung
bei Inanspruchnahme von Sondernutzungen nach § 19
Absatz 1 HWG für Baustelleneinrichtungen und Bau-
stellenüberfahrten;

4. bei Inanspruchnahme von Sondernutzungen die Sonder-
nutzungsverträge nach § 19 Absatz 5 HWG; bei Umbauten
des öffentlichen Grundes der öffentlich-rechtliche Vertrag
nach § 13 Absatz 5 HWG sowie die Beschreibung der Art,
Dauer (Beginn und Ende) und des Umfangs der Maß-
nahme.

(4) Zur Prüfung naturschutzrechtlicher Belange sind fol-
gende Bauvorlagen vorzulegen:
1. Lageplan zum Naturschutzrecht auf der Grundlage von

§ 10 Absätze 2 und 3 im Maßstab 1:500 mit folgenden Dar-
stellungen und Angaben:

1.1 Gehölzbestand und Hecken, die dem Naturschutz unter-
liegen, 

1.2 geschützter Baumbestand mit eingemessener Lage,
Benennung der Arten, Angaben zum Stammdurchmesser
(gemessen in 1,30 m Höhe), zum Kronendurchmesser
sowie zu den Geländehöhen am Stammfuß der Bäume bei
geplanten Geländeveränderungen, auch soweit Baum-
bestand auf Nachbargrundstücken oder öffentlichen Ver-
kehrsflächen betroffen ist, 

1.3 Markierung der Bäume, Gehölze und Hecken, die entfernt
werden sollen,

1.4 Naturdenkmale, 
1.5 vorhandene oberirdische Gewässer sowie geschützte und

schützenswerte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutz-
gesetzes und § 14 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 402),

1.6 Angaben und Darstellungen zur Umsetzung der natur-
schutzrechtlichen Anforderungen des Bebauungsplans;

2. bei Eingriffen in Natur und Landschaft die in § 17 Ab-
satz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes genannten Angaben.

(5) Zur Prüfung wasserrechtlicher Belange (Oberflächen-
gewässer) sind folgende Bauvorlagen vorzulegen:
1. Lageplan Oberflächengewässer im Maßstab 1:5000 (Deut-

sche Grundkarte) als Übersichtsplan mit Angaben zur
Lage des Grundstücks und des Einleitgewässers sowie ein
aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster;

2. aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster (§ 10
Absatz 1);

3. Erläuterungsbericht als Betriebsbeschreibung mit Darstel-
lung und Angaben zu relevanten Produktionsprozessen
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wie Anfallort und Entstehungsprozess des Abwassers,
Abwasserkreisläufe, Kontaminationsquellen, zeitliche
Veränderung der Abwassermenge sowie chemische und
physikalische Eigenschaften, Produktionskapazität, Aus-
lastung, Vermeidungs- und Wiederverwendungsmöglich-
keiten für Abwasser, Wassersparmaßnahmen und gegebe-
nenfalls Benennung der verantwortlichen Aufsichtsperson
(Gewässerschutzbeauftragter), Bauzeichnung (Draufsicht/
Schnitte/Fließbild), bautechnische Zulassung, Wartungs-
plan;

4. Beschreibung der Abwasseranlage, der Abwasserbehand-
lungsverfahren mit Nachweis insbesondere der Bemes-
sung sowie der Bemessungsgrundlagen, voraussichtliche
Reinigungsleistung/Ablaufwerte, Redundanzen, Wartung,
Maßnahmen bei Schadens- oder Störfällen, Anfall von
Reststoffen, Analyseergebnisse der Rohwasseranalysen,
Sicherheitsdatenblätter, Einleitmenge ins Gewässer, zeich-
nerische Darstellung des Einleitbauwerks, hydraulische
Berechnung sowie Bewertung der Behandlungsbedürftig-
keit von abzuleitendem Niederschlagswasser nach gelten-
den Vorschriften beziehungsweise Regelwerken;

5. Beschreibung der Entnahme- beziehungsweise Einlei-
tungsstellen in ein Gewässer;

6. bei der Gewässerbenutzung nach § 15 des Hamburgischen
Wassergesetzes in der Fassung vom 29. März 2005
(HmbGVBl. S. 97), zuletzt geändert am 14. Dezember 2007
(HmbGVBl. S. 501), in der jeweils geltenden Fassung
durch bauliche Anlagen in, an, über und unter oberirdi-
schen Gewässern je nach Erfordernis zusätzlich zu den
Angaben in Nummern 1 und 2

6.1 Baubeschreibung mit den erforderlichen Angaben zu den
Auswirkungen des Vorhabens auf das Gewässer,

6.2 Bauzeitenplan mit Darstellung der Arbeiten am Gewässer. 

(6) Zur Prüfung wasserrechtlicher Belange (Grundwasser)
sind folgende Bauvorlagen vorzulegen:

1. Lageplan zum Wasserrecht im Maßstab 1:500 auf der
Grundlage von § 10 Absatz 2 mit den erforderlichen Dar-
stellungen und Angaben insbesondere zur Baugruben-
abgrenzung, zur Lage der geplanten Anlagen insbesondere
zur jeweiligen Lage der Bohrungen, der Absenk- und
Beobachtungsbrunnen, des Absenkbereichs, der Versicke-
rungsanlage sowie der Erdwärmesonden und -kollektoren;

2. Erläuterungsbericht mit Beschreibung der Maßnahmen
mit den erforderlichen Angaben wie zur Art, Menge und
Dauer der Entnahme oder Einleitung, Ausbautiefen (ins-
besondere bei Brunnen und Erdwärmesonden), Art und
Größe der Versickerungseinrichtungen, Art der eingesetz-
ten technischen Verfahren;

3. bei der vorübergehenden oder dauerhaften Benutzung von
Grundwasser nach § 9 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), geändert am
11. August 2010 (BGBl. I S. 1163, 1168), in der jeweils gel-
tenden Fassung zusätzlich zu den Angaben in Nummern 1
und 2 je nach Erfordernis:

3.1 Angaben zur Untergrundbeschaffenheit (insbesondere
Bodenschichtenverzeichnisse, Baugrundgutachten, Grund-
wasserstände),

3.2 Grundwasseranalysen,

3.3 hydraulische Berechnung (bei Versickerungsanlagen),

3.4 Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Stoffe (bei Erd-
wärmesonden und -kollektoren),

3.5 Darstellung der Umweltauswirkungen der verwendeten
technischen Verfahren.

(7) Zur Prüfung wasserrechtlicher Belange (Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen) sind folgende Bauvorlagen vor-
zulegen:
1. Betriebsbeschreibung mit den erforderlichen Angaben zu

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(§§ 52, 62 und 63 WHG) und zu den Auswirkungen des
Vorhabens auf das Gewässer mit:

1.1 Angabe der Menge der wassergefährdenden Stoffe, unter-
schieden nach Wassergefährdungsklassen, Aggregatzu-
stand sowie Lagerort,

1.2 Beschreibung der organisatorischen Vorkehrungen zur
Verhinderung von Schadensfällen;

2. zeichnerische Darstellung und Beschreibung der Anlagen
zur Lagerung und zum Umschlag von wassergefährdenden
Stoffen;

3. zeichnerische Darstellung und Beschreibung der Bauteile,
deren Eignung nach § 63 WHG festzustellen ist.

(8) Zur Prüfung immissionsschutzrechtlicher Belange sind
folgende Bauvorlagen vorzulegen:
1. Schallquellenplan im Maßstab 1:500 auf Grundlage von

§ 10 Absatz 2;
2. Beschreibung der Schallquellen nach Art, Intensität und

Dauer;
3. Lageplan zur Außenbeleuchtung im Maßstab 1:500 auf

Grundlage von § 10 Absatz 2;
4. Beschreibung der Außenbeleuchtung (Art, Lichtabstrah-

lung, Betriebsdauer);
5. Lageplan zu Luftemissionsquellen (außer Gebäudehei-

zung) im Maßstab 1:500 auf Grundlage von § 10 Absatz 2;
6. Beschreibung der Luftemissionsquellen (Art, Betriebs-

dauer).
(9) Zur Prüfung der Löschwasserrückhaltung ist der Nach-

weis über die Einhaltung der Vorgaben der Löschwasserrück-
halterichtlinie vorzulegen.

(10) Zur Prüfung der abfallrechtlichen Belange sind fol-
gende Bauvorlagen vorzulegen:
1. Angaben über Art und Menge der Abfälle;
2. Beschreibung der Abfallentsorgung.

§ 19 
Übereinstimmungsgebot

Die Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, Berechnungen
und Konstruktionszeichnungen sowie sonstige Zeichnungen
und Beschreibungen, die den bautechnischen Nachweisen
zugrunde liegen, müssen miteinander übereinstimmen und
gleiche Positionsangaben haben.

Teil IV
Bescheinigungen

§ 20
Bescheinigungen

Der Bauaufsichtsbehörde ist nach einer Asbestsanierung in
Gebäuden der Bericht eines akkreditierten Messinstituts über
die Erfolgskontrollmessung nach der Sanierung beziehungs-
weise nach der Durchführung von vorläufigen Maßnahmen
innerhalb von Gebäuden vorzulegen. Dies gilt nicht bei Beach-
tung der allgemein anerkannten Regeln der Technik für Sanie-
rungsarbeiten geringen Umfangs. Vor Beginn der genehmi-
gungsbedürftigen Beseitigung baulicher Anlagen ist die
Bescheinigung einer oder eines Sachkundigen einzureichen,
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dass asbesthaltige Bauteile vollständig entfernt wurden oder
dass solche nicht vorhanden sind. Akkreditierte Messinstitute
und Sachkundige dürfen nicht tätig werden, wenn sie, ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Angehörige der Orga-
nisation oder des Unternehmens bereits, insbesondere als
Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfasser, Nachweiserstellerin,
Nachweisersteller, Bauleiterin, Bauleiter, Unternehmerin oder
Unternehmer, mit dem Gegenstand der Prüfung oder der
Bescheinigung befasst waren oder wenn ein sonstiger Befan-
genheitsgrund vorliegt.

Teil V
Datenschutz und Aufbewahrungsfrist

§ 21
Verarbeiten von personen- und vorhabensbezogenen Daten

für Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden

(1) Die Bauaufsichtsbehörde ist berechtigt, die nach den
§§ 1 bis 18 und 20 erhobenen Daten zur Erteilung eines bau-
rechtlichen Bescheides sowie im Rahmen der ihr zugewiese-
nen Aufgaben zu verarbeiten und zu nutzen. Diese Daten kön-
nen übermittelt werden, soweit die Übermittlung notwendig
ist, um die Vereinbarkeit des Vorhabens oder eines Sachver-
halts mit öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen.

(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat die Übermittlung ohne
Nennung von Namen und Anschrift der Bauherrin oder des
Bauherrn, der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfas-
sers und der oder des Bauvorlageberechtigten vorzunehmen,
wenn der Zweck der Übermittlung auch auf diese Weise ohne
zusätzliche Erschwerung erreicht werden kann und wenn die
Antragstellerin oder der Antragsteller entsprechende Bauvor-
lagen einreicht.

§ 22
Übermittlung von Daten zur Aufgabenerfüllung

anderer Stellen

(1) Die Bauaufsichtsbehörde ist berechtigt, folgende Daten
nach Maßgabe des Absatzes 2 an Dritte zu deren Aufgaben-
erfüllung zu übermitteln:
1. Name und Anschrift der am Bau Beteiligten (§§ 54 bis 57

HBauO);
2. Name und Anschrift der Grundstückseigentümerin oder

des Grundstückseigentümers, der oder des Erbbau- und
Nießbrauchberechtigten;

3. Lage des Grundstücks, genaue Flurstücksbezeichnung
und wenn möglich Hausnummer;

4. Bauvorlagen nach den §§ 4 bis 9.
Zur Anschrift gehören auch Angaben zu Telekommunika-
tionsmedien.

(2) Die Bauaufsichtsbehörde ist berechtigt, folgende Daten
zu übermitteln:
1. über den Eingang eines Antrages Daten nach Absatz 1

Satz 1 an
1.1 die zuständigen Behörden oder Stellen für Landespla-

nung, Stadterneuerung und Gesundheitsschutz, Luftver-
kehr, Verkehr und Straßenwesen, Eisenbahnwesen,
Denkmalschutz, Zollrecht, Gewerberecht, Bergrecht,
Wohnungswesen, Waldrecht, Wasserrecht, Bodenord-
nung, Umweltschutz, Naturschutz, Immissionsschutz,
Arbeitsschutz, Hafenentwicklung und für andere Rechts-
bereiche, soweit diese für das Vorhaben beachtlich sind, 

1.2 die Deutsche Post AG und die für die Telekommunika-
tion zuständigen Unternehmen für Entwicklungs-

planungen und für Straßenübersichten für das Fern-
meldewesen,

1.3 die Ver- und Entsorgungsunternehmen für Elektrizität,
Fernwärme, Gas, Wasser, Abwasser und Abfälle für die
Planung und Herstellung der Ver- und Entsorgungsein-
richtungen,

1.4 die Bezirksschornsteinfegermeisterin beziehungsweise
den Bezirksschornsteinfegermeister zur Prüfung von
Schornsteinen und anderen Abgasanlagen;

2. über die Erteilung einer Genehmigung, einer Zustim-
mung, eines Vorbescheides sowie einer abweichenden
Entscheidung Daten nach Absatz 1 Satz 1 an

2.1 die zuständigen Behörden oder Stellen für Landespla-
nung, Stadterneuerung und Bodenordnung, Umwelt-
schutz, Naturschutz, Immissionsschutz, Arbeitsschutz,
Gesundheitsschutz, Luftverkehr, Verkehr und Straßen-
wesen, Eisenbahnwesen, Denkmalschutz, Zollrecht,
Gewerberecht, Bergrecht, Wohnungswesen, Waldrecht,
Wasserrecht, Hafenentwicklung und für andere Rechts-
bereiche, soweit diese für das Vorhaben beachtlich sind,

2.2 Verkehrsunternehmen bei Vorhaben im Nahbereich
eines Verkehrsweges,

2.3 die Ver- und Entsorgungsunternehmen für Elektrizität,
Fernwärme, Gas, Wasser, Abwasser, Post, Telekommuni-
kation und Abfälle sowie die hierfür zuständige Behörde
oder Stelle,

2.4 die für den Bauarbeiterschutz zuständige Behörde zur
Erfüllung der Aufgaben zum Schutz von Personen bei der
Bauausführung,

2.5 die für die Führung des Liegenschaftskatasters zustän-
dige Stelle,

2.6 die für die Steuererhebung zuständige Behörde für die
Einheitsbewertung des Grundbesitzes und für die Fest-
setzung der Grundsteuer,

2.7 die Berufsgenossenschaften zur Einhaltung der Unfall-
verhütungsvorschriften,

2.8 die für die Flächensanierung oder Kampfmittelbeseiti-
gung jeweils zuständigen Behörden,

2.9 die für die Erhebung der Sielbau- und Sielanschluss-
beiträge und Erschließungsbeiträge zuständige Behörde,

2.10 die für die Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht
zuständige Behörde,

2.11 die für statistische Erhebungen zuständige Behörde,

2.12 die für die Eintragung ins Wasserbuch zuständige
Behörde;

3. über den Eingang einer Baubeginnanzeige und einer
Anzeige über den Beginn einer Beseitigung Daten nach
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 an

3.1 die auf Baustellen für den Schutz von Personen und der
Umwelt zuständige Behörde,

3.2 die für die Führung des Liegenschaftskatasters zustän-
dige Behörde,

3.3 die örtliche Polizeidienststelle zur Vornahme vorhabens-
bedingter verkehrsregelnder Maßnahmen,

3.4 die für die Flächensanierung oder Kampfmittelbeseiti-
gung jeweils zuständigen Behörden,

3.5 die im Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden
und Stellen,

3.6 sofern im Einzelfall erforderlich, Behörden und Stellen
nach Nummer 2;
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4. über die Meldung der Aufnahme der Nutzung nach § 77
Absatz 2 HBauO Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
an

4.1 die zuständigen Behörden oder Stellen für Landespla-
nung, Stadterneuerung und Gesundheitsschutz, Luftver-
kehr, Verkehr und Straßenwesen, Eisenbahnwesen,
Denkmalschutz, Zollrecht, Gewerberecht, Bergrecht,
Wohnungswesen, Waldrecht, Wasserrecht, Bodenord-
nung, Umweltschutz, Naturschutz, Immissionsschutz,
Arbeitsschutz, Hafenentwicklung und für andere Rechts-
bereiche, soweit diese für das Vorhaben beachtlich sind, 

4.2 die Ver- und Entsorgungsunternehmen für Elektrizität,
Fernwärme, Gas, Wasser, Abwasser, Post, Telekommuni-
kation und Abfälle sowie die hierfür zuständige Behörde
oder Stelle,

4.3 die für die Steuererhebung zuständige Behörde für die
Einheitsbewertung des Grundbesitzes und für die Fest-
setzung der Grundsteuer,

4.4 die für die Führung des Liegenschaftskatasters zustän-
dige Behörde,

4.5 die für die Erhebung der Sielbenutzungsgebühr, der Siel-
bau- und Sielanschlussbeiträge und für Erschließungs-
beiträge zuständige Behörde oder Stelle;

5. über die Erteilung, Aufhebung und Änderung der Haus-
nummern zur Vervollständigung und Berichtigung der
Unterlagen Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und
3 an

5.1 die für die Steuererhebung zuständige Behörde,
5.2 die für die Landesplanung zuständige Behörde,
5.3 die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde,
5.4 die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde,
5.5 die für die Grundstücksentwässerung zuständige

Behörde,
5.6 die für die Führung des Liegenschaftskatasters zustän-

dige Behörde,
5.7 die für die Telekommunikation, Post sowie die Elektrizi-

täts-, Fernwärme, Wasser- und Gasversorgung zuständi-
gen Unternehmen,

5.8 die für die Führung des Hausnummernverzeichnisses
zuständige Stelle;

6. über die Bestellung und Löschung einer Baulast Daten
nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 an

6.1 die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde,
6.2 die für die Stadterneuerung und Bodenordnung zustän-

dige Behörde,
6.3 die für die Führung des Liegenschaftskatasters zustän-

dige Behörde.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde ist in begründeten Einzelfäl-
len berechtigt, die Daten nach Absatz 1 Satz 1 an die zuständi-
gen Behörden zu übermitteln

1. zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit;

2. zur Verhinderung und Verfolgung von Straftaten von
erheblicher Bedeutung;

3. zur Abwehr von Gefahren für die in § 1 Absatz 1 des Ham-
burgischen Verfassungsschutzgesetzes vom 7. März 1995
(HmbGVBl. S. 45), zuletzt geändert am 8. Juni 2010
(HmbGVBl. S. 433), genannten Schutzgüter.

Die Entscheidung für eine Übermittlung nach Satz 1 trifft
die Leiterin oder der Leiter der Bauaufsichtsbehörde oder im
Falle ihrer oder seiner Verhinderung die Vertreterin oder der
Vertreter.

(4) An andere Stellen dürfen Daten mit Einwilligung der
Bauherrin oder des Bauherrn übermittelt werden.

§ 23

Dauer der Speicherung von Daten

Für die Dauer der Speicherung der Daten gelten für die
behördlichen Dienststellen die Vorschriften über die Aufbe-
wahrung von Akten. Nichtöffentliche Stellen haben die auf
Grund der §§ 21 und 22 übermittelten Daten spätestens vier
Wochen nach Erfüllung des Zwecks, zu dem sie übermittelt
wurden, zu löschen.

§ 24

Aufbewahrungspflicht

Die Bauherrin beziehungsweise der Bauherr und ihre oder
seine Rechtsnachfolgerin beziehungsweise Rechtsnachfolger
haben die Baugenehmigung einschließlich der geprüften Bau-
vorlagen, die bautechnischen Nachweise, auch soweit sie nicht
bauaufsichtlich geprüft sind, und Bescheinigungen von Prüf-
sachverständigen bis zur Beseitigung der baulichen Anlage
oder einer die Genehmigungsfrage als solche berührenden
Änderung oder Nutzungsänderung aufzubewahren und auf
Verlangen der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.

Teil VI

Schlussbestimmungen

§ 25

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September
2010 in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt die Bauvorlagenver-
ordnung vom 31. Januar 2006 (HmbGVBl. S. 71) in der gelten-
den Fassung außer Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 14. Dezember 2010.
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Zeichen und Farben für Bauvorlagen 

(zu § 10 Absatz 5 und § 11 Absatz 4) 

 

 Zeichen: Farbe: 

 

1.   Lageplan: 

 

  

      a) Grenzen des Grundstücks 

 

Violett 

 

      b) vorhandene bauliche Anlagen 

 

 

Grau 

 

      c) geplante bauliche Anlagen 

 

 

Rot 

      d) zu beseitigende bauliche Anlagen 

 

 

Gelb 

      e) Flächen, die von Baulasten betroffen sind 

 

 

Braun 

2.   Bauzeichnungen: 

 

  

      a) vorhandene Bauteile 

 

 

Grau 

      b) geplante Bauteile 

 

 

Rot 

      c) zu beseitigende Bauteile 

 

Gelb 

 

 

Anlage
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§ 1

Geltungsbereich

Für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Denkmal-
schutzes werden die in der Anlage festgelegten Verwaltungsge-
bühren erhoben. 

§ 2

Vorauszahlungen

Die in der Anlage festgelegten Verwaltungsgebühren sind
in Höhe der voraussichtlich entstehenden Gebühren im Vor-
aus zu entrichten, soweit dies in der Anlage ausdrücklich vor-
gesehen ist. 

§ 3

Allgemeine Berechnungsmaßstäbe

(1) Bei Amtshandlungen, für die Gebühren nach Zeitauf-
wand berechnet werden, und für Amtshandlungen, die auf
Antrag vorgenommen werden, aber in der Anlage nicht aufge-
führt sind, insbesondere bei schriftlichen Auskünften und
Gutachten, werden für jede im Interesse der erforderlichen
Leistung aufgewendete angefangene halbe Arbeitsstunde

1. einer Beamtin oder eines Beamten des höhe-
ren Dienstes und der Laufbahngruppe 2,
Ämter ab dem zweiten Einstiegsamt oder
einer oder eines vergleichbaren Angestellten 33,– Euro,

2. einer Beamtin oder eines Beamten der Lauf-
bahngruppe 2, Ämter ab dem ersten Einstieg-
samt oder einer oder eines vergleichbaren
Angestellten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,– Euro,

3. einer Beamtin oder eines Beamten der Lauf-
bahngruppe 1, Ämter ab dem zweiten Ein-
stiegsamt oder einer oder eines vergleichbaren
Angestellten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,– Euro

erhoben. 

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der Antrag während der Bear-
beitungszeit ganz oder teilweise zurückgenommen wird.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Gebührenordnung 

für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Denkmalschutzes
Vom 14. Dezember 2010

Auf Grund der §§ 2, 10 und 18 des Gebührengesetzes vom
5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 15. De-
zember 2009 (HmbGVBl. S. 453), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 14. Dezember 2010.
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Gebühren-
Nummer Gebührentatbestand satz in

Euro

Gebühren-
Nummer Gebührentatbestand satz in

Euro

1 Bescheinigung über die Denkmal-
eigenschaft eines  in die Denkmalliste
eingetragenen Denkmals gemäß § 5
des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)
vom 3. Dezember 1973 (HmbGVBl.
S. 466), zuletzt geändert am 27. No-
vember 2007 (HmbGVBl. S. 410), in
der jeweils geltenden Fassung . . . . . . . 13 

2 Schriftliche Auskunft über die Denk-
maleigenschaft  eines nicht in die
Denkmalliste eingetragenen Objekts nach Zeit-

aufwand
3 Bescheinigung oder vorläufige Be-

scheinigung  gemäß §§ 7 i, 10 f, 10 g,
11 b des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung vom 8. Oktober 2009
(BGBl. I S. 3369, 3862), zuletzt geän-
dert  am 8. April 2010 (BGBl. I S. 386),
in der jeweils geltenden  Fassung und
§ 82 i der Einkommenssteuer-Durch-
führungsverordnung  2000 in der Fas-
sung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I
S. 718),  zuletzt geändert am 10. Au-
gust 2009 (BGBl. I S. 2702, 2710), in
der jeweils geltenden Fassung . . . . . . . nach Zeit-

aufwand
Die Gebühr ist gemäß § 2 vor Vor-
nahme der Amtshandlung zu entrich-
ten.

4 Löschung von Eintragungen in die
Denkmalliste  (§ 7 DSchG)  . . . . . . . . . nach Zeit-

aufwand

5 Genehmigung oder Untersagung (§§ 8
bis 12 DSchG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nach Zeit-

aufwand

6 Verfügungen zur denkmalgerechten
Erhaltung und Verwendung von
Denkmälern (§ 14 Absätze 1 und 3
DSchG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nach Zeit-

aufwand

7 Genehmigungen für Ausgrabungen
(§ 15 DSchG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nach Zeit-

aufwand

8 Genehmigungen für Maßnahmen in
Grabungsschutzgebieten (§ 17 DSchG) nach Zeit-

aufwand

9 Enteignungen (§ 20 DSchG)  . . . . . . . nach Zeit-
aufwand

10 Anordnungen zur Behebung von Be-
einträchtigungen  (§ 29 DSchG)  . . . . . nach Zeit-

aufwand

11 Unterschutzstellung sowie vorläufige
Unterschutzstellung (§§ 6, 26 DSchG) gebühren-

frei

Anlage
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A r t i k e l  1

Verordnung
zur Anordnung von Verfahren nach § 3 Absatz 2

des Hamburgischen Gesetzes
über die Durchführung der Aufgaben 
des Einheitlichen Ansprechpartners

(HmbEAGVO)

Auf Grund von § 3 Absatz 2 des Hamburgischen Gesetzes
über die Durchführung der Aufgaben des Einheitlichen
Ansprechpartners (HmbEAG) vom 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 444) wird verordnet:

§ 1

Verfahren nach § 11 Diätverordnung

Das Verfahren nach § 11 der Diätverordnung in der Fas-
sung vom 28. April 2005 (BGBl. I S. 1164), zuletzt geändert am
1. Oktober 2010 (BGBl. I S. 1306), kann über den Einheit-
lichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden. Es gel-
ten die Bestimmungen zum Verfahren über die einheitliche
Stelle nach §§ 71a bis 71e des Hamburgischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (HmbVwVfG) vom 9. November 1977
(HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. Dezember
2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in der jeweils geltenden Fas-
sung.

§ 2

Verfahren nach § 4 der Tabakprodukt-Verordnung

Das Verfahren nach § 4 der Tabakprodukt-Verordnung vom
20. November 2002 (BGBl. I S. 4434), zuletzt geändert am
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407, 2455), kann über den Ein-
heitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden. Es
gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die einheitliche
Stelle nach §§ 71a bis 71e HmbVwVfG.

§ 3

Verfahren nach der Gegenproben-Verordnung

Die Verfahren nach §§ 3 und 4 der Gegenproben-Verord-
nung vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2852) können über den
Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden.
Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die einheit-
liche Stelle nach §§ 71a bis 71e HmbVwVfG.

§ 4

Verfahren nach der Verordnung über Heizkostenabrechnung

Die Verfahren nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über
Heizkostenabrechnung in der Fassung vom 5. Oktober 2009
(BGBl. I S. 3251) können über den Einheitlichen Ansprech-
partner Hamburg abgewickelt werden. Es gelten die Bestim-
mungen zum Verfahren über die einheitliche Stelle nach §§ 71a
bis 71e HmbVwVfG.

§ 5

Verfahren nach § 17g des Tierseuchengesetzes

Das Verfahren nach § 17g des Tierseuchengesetzes in der
Fassung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260, 3588), zuletzt
geändert am 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934, 1940), kann
über den Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abge-

wickelt werden. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren
über die einheitliche Stelle nach §§ 71a bis 71e HmbVwVfG.

§ 6

Verfahren nach der Viehverkehrsverordnung

Die Verfahren nach §§ 2, 4, 11 bis 14 der Viehverkehrsver-
ordnung in der Fassung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 204)
können über den Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg
abgewickelt werden. Es gelten die Bestimmungen zum Ver-
fahren über die einheitliche Stelle nach §§ 71a bis 71e
HmbVwVfG.

§ 7

Verfahren nach der Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsverordnung

Die Verfahren nach §§ 7, 11, 13 bis 15 sowie §§ 17 bis 19
der Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung vom
27. Juli 2006 (BGBl. I S. 1735), zuletzt geändert am 31. Juli
2009 (BGBl. I S. 2585, 2619), können über den Einheitlichen
Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden. Es gelten die
Bestimmungen zum Verfahren über die einheitliche Stelle
nach §§ 71a bis 71e HmbVwVfG.

§ 8

Verfahren nach dem Tierschutzgesetz

Die Verfahren nach § 4 Absatz 1a, § 4a Absatz 2 Num-
mer 2, § 5 Absatz 1 Satz 3, §§ 8, 8a, 10, 10a, 11 und § 11a
Absatz 4 des Tierschutzgesetzes in der Fassung vom 18. Mai
2006 (BGBl. I S. 1207, 1313), zuletzt geändert am 9. Dezem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1934, 1940), können über den Einheit-
lichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden. Es gel-
ten die Bestimmungen zum Verfahren über die einheitliche
Stelle nach §§ 71a bis 71e HmbVwVfG.

§ 9

Verfahren nach der Tierschutz-Schlachtverordnung

Die Verfahren nach §§ 4 und 14 der Tierschutz-Schlacht-
verordnung vom 3. März 1997 (BGBl. I S. 405), zuletzt geän-
dert am 13. April 2006 (BGBl. I S. 855, 859), können über den
Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden.
Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die einheit-
liche Stelle nach §§ 71a bis 71e HmbVwVfG.

§ 10

Verfahren nach § 4 der Tierschutztransportverordnung

Das Verfahren nach § 4 der Tierschutztransportverordnung
vom 11. Februar 2009 (BGBl. I S. 375) kann über den Ein-
heitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden. Es
gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die einheitliche
Stelle nach §§ 71a bis 71e HmbVwVfG.

§ 11

Verfahren nach § 17 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung

Das Verfahren nach § 17 der Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung in der Fassung vom 22. August 2006 (BGBl. I
S. 2043), zuletzt geändert am 1. Oktober 2009 (BGBl. I
S. 3223), kann über den Einheitlichen Ansprechpartner Ham-

Hamburgische Verordnung
zur Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie

Vom 21. Dezember 2010
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burg abgewickelt werden. Es gelten die Bestimmungen zum
Verfahren über die einheitliche Stelle nach §§ 71a bis 71e
HmbVwVfG.

A r t i k e l  2

Änderung der Verordnung zur Andienung von
gefährlichen Abfällen zur Beseitigung

Auf Grund von § 6 Absatz 3 des Hamburgischen Abfall-
wirtschaftsgesetzes vom 21. März 2005 (HmbGVBl. S. 80)
wird verordnet:

§ 4 der Verordnung zur Andienung von gefährlichen Abfäl-
len zur Beseitigung vom 10. April 2007 (HmbGVBl. S. 117)
wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Text wird Absatz 1.

2. Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Das Verfahren zur Zulassung einer Ausnahme von der
Andienungspflicht kann über den Einheitlichen An-
sprechpartner Hamburg abgewickelt werden. Es gelten die
Vorschriften zum Verfahren über die einheitliche Stelle
nach den §§ 71a bis 71e des Hamburgischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (HmbVwVfG) vom 9. November 1977
(HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. Dezem-
ber 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in der jeweils geltenden
Fassung, sowie über die Genehmigungsfiktion nach § 42a
HmbVwVfG.“

A r t i k e l  3

Änderung der Hamburgischen Verordnung
über Sachverständige und Untersuchungsstellen nach § 18

des Bundes-Bodenschutzgesetzes

Auf Grund von § 14 Absatz 1 des Hamburgischen Boden-
schutzgesetzes vom 20. Februar 2001 (HmbGVBl. S. 27), geän-
dert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 446), und § 1
Absatz 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der
Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956
(BGBl. III 701-1), zuletzt geändert am 11. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2418, 2420), wird verordnet:

Die Hamburgische Verordnung über Sachverständige und
Untersuchungsstellen nach § 18 des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes vom 28. Oktober 2003 (HmbGVBl. S. 499), geändert
am 1. September 2005 (HmbGVBl. S. 377, 382), wird wie folgt
geändert:

1. In § 1 wird die Textstelle „ , die ihren Geschäftssitz in
Hamburg haben,“ gestrichen.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

2.1 In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Das Votum kann zur Beschleunigung des Anerken-
nungsverfahrens auch bei einem Fachgremium eingeholt
werden, das bei einer anderen deutschen Industrie- und
Handelskammer eingerichtet ist.“

2.2 Hinter Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Das Anerkennungsverfahren kann über den Einheit-
lichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden.
Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die ein-
heitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e des Hambur-
gischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HmbVwVfG)
vom 9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt
geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,
449), in der jeweils geltenden Fassung. Die Bestimmun-
gen über die Genehmigungsfiktion nach § 42a
HmbVwVfG gelten mit der Maßgabe, dass die Frist nach

§ 42a Absatz 2 Satz 1 HmbVwVfG sechs Monate
beträgt.“

3. In § 6 Absatz 1 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das
Wort „Union“ ersetzt.

4. § 9 wird wie folgt geändert:

4.1 In Absatz 1 wird die Textstelle „ , die ihren Geschäftssitz
in Hamburg haben,“ gestrichen.

4.2 Absatz 3 wird aufgehoben.

5. § 12 wird wie folgt geändert:

5.1 Absatz 2 Nummer 2 wird gestrichen. Die bisherige
Nummer 3 wird Nummer 2.

5.2 Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Anerkennungsverfahren kann über den Einheit-
lichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden.
Es gelten die Vorschriften zum Verfahren über die ein-
heitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e HmbVwVfG
sowie über die Genehmigungsfiktion nach § 42a
HmbVwVfG.“

6. In Anhang 1 Nummer 2.1 Abschnitt „Gerätetechnische
Ausstattung“ erhält der Einführungssatz folgende Fas-
sung:

„Eine geeignete gerätetechnische Ausstattung für die
Sachverständigen ist insbesondere dann gegeben, wenn
sie folgende Bestandteile aufweist:“.

7. Anhang 2 Teil C wird wie folgt geändert:

7.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Geeignete gerätetechnische und materielle Ausstattung
für die Anerkennung von Untersuchungsstellen bei der
Probennahme“.

7.2 Der Einleitungssatz zur Tabelle erhält folgende Fassung:

„Um die in Anhang 2 Teil B beschriebenen Proben und
die Vor-Ort-Bestimmungen durchführen zu können,
muss die Untersuchungsstelle den Anforderungen an die
Arbeitssicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
genügen. Ferner soll die Untersuchungsstelle über die
Grundausstattung hinaus insbesondere über folgende
gerätetechnische Ausstattung verfügen:“.

A r t i k e l  4

Änderung der Prüfverordnung

Auf Grund von § 81 Absatz 1 Nummer 6 und Absätze 8, 9
und 10 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember
2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), und § 28 des Feuerwehrgesetzes
vom 23. Juni 1986 (HmbGVBl. S. 137), zuletzt geändert am 15.
Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405, 433), wird verordnet:

Die Prüfverordnung vom 14. Februar 2006 (HmbGVBl.
S. 79, 222), zuletzt geändert am 2. November 2010
(HmbGVBl. S. 582), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Verfahren nach dieser Verordnung können über den
Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt
werden. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren
über die einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e
des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(HmbVwVfG) vom 9. November 1977 (HmbGVBl.
S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 444, 449), in der jeweils geltenden Fas-
sung. Über den Antrag ist innerhalb einer Frist von drei
Monaten zu entscheiden, § 42a Absatz 2 Sätze 2 bis 4
HmbVwVfG ist anzuwenden.“
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2. § 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Anerkennung wird für den Geschäftssitz der
prüfenden Person erteilt. Der Geschäftssitz kann verlegt
werden. Eine Änderung der Anschrift ist der Anerken-
nungsbehörde mitzuteilen.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

3.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

3.1.1 In Satz 2 wird hinter der Textstelle „Prüfingenieurin-
nen, Prüfingenieure und Prüfsachverständige für Bau-
technik dürfen“ die Textstelle „vorbehaltlich des Absat-
zes 2a in der Bundesrepublik Deutschland“ eingefügt.

3.1.2 In Satz 5 wird die Textstelle „§ 158c des Gesetzes über
den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 (BGBl. III
7632-1), zuletzt geändert am 2. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3102, 3106),“ ersetzt durch die Textstelle „§ 117 Ab-
satz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 23. No-
vember 2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geändert am
14. April 2010 (BGBl. I S. 410, 416),“.

3.2 Hinter Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Die Errichtung einer Zweitniederlassung als Prüf-
ingenieurin oder Prüfingenieur oder Prüfsachverstän-
dige oder Prüfsachverständiger in der Bundesrepublik
Deutschland bedarf der Genehmigung durch die Aner-
kennungsbehörde. Die Genehmigung ist zu versagen,
wenn wegen der Zahl der Mitarbeiter, die bei der
Prüftätigkeit mitwirken sollen, der Entfernung zwischen
den Niederlassungen oder aus anderen Gründen Beden-
ken gegen eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung
bestehen. Liegt die Zweitniederlassung in einem anderen
Land, entscheidet die Anerkennungsbehörde im Beneh-
men mit der Anerkennungsbehörde des anderen Landes.
Für die Zweitniederlassung gilt Absatz 1 Sätze 3 bis 5
entsprechend.“

4. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

4.1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

4.1.1 In Nummer 2 wird das Wort „Abschrift“ durch das Wort
„Kopie“ ersetzt.

4.1.2 In Nummer 3 wird hinter dem Klammerzusatz „(Beleg-
art O oder P)“ die Textstelle „eines nach dem Recht der
Europäischen Gemeinschaften gleich gestellten anderen
Staates“ eingefügt.

4.1.3 In Nummer 4 wird hinter dem Wort „etwaige“ das Wort
„sonstige“ eingefügt.

4.2 Satz 2 wird gestrichen.

5. In § 7 Absatz 2 Nummer 4 wird hinter der Textstelle
„ist,“ die Textstelle „ohne die erforderliche Genehmi-
gung nach § 5 Absatz 2a“ eingefügt.

6. In § 9 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Personen, welche die Staatsangehörigkeit eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften
gleich gestellten anderen Staates besitzen, sind berech-
tigt, als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur oder Prüf-
sachverständige oder Prüfsachverständiger Aufgaben
nach dieser Verordnung auszuführen, wenn

1. sie eine vergleichbare Berechtigung besitzen,

2. die Gleichwertigkeit der Berechtigung durch die
Anerkennungsbehörde allgemein festgestellt und in
geeigneter Weise bekannt gemacht wurde und

3. sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherr-
schen.“

A r t i k e l  5

Änderung der PÜZ-Anerkennungsverordnung1)

Auf Grund von § 81 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 und § 81
Absatz 5 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert
am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), wird verordnet:

Die PÜZ-Anerkennungsverordnung vom 28. April 1998
(HmbGVBl. S. 53) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

1.1 In Absatz 1 wird die Textstelle „Eine Person, eine Stelle
oder eine Überwachungsgemeinschaft“ ersetzt durch die
Wörter „Eine natürliche oder juristische Person“.

1.2 Hinter Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a eingefügt:

„(1a) Rechtlich selbständige Zweitniederlassungen be-
dürfen einer eigenständigen Anerkennung nach Ab-
satz 1. Rechtlich unselbständige Zweitniederlassungen,
in denen Prüftätigkeiten durchgeführt werden sollen,
sind nur zulässig, wenn sie in die jeweilige Anerkennung
nach Absatz 1 einbezogen sind. Rechtlich unselbstän-
dige Zweitniederlassungen von Überwachungs- und
Zertifizierungsstellen, von denen Überwachungs- und
Zertifizierungstätigkeiten ausgeübt werden sollen, müs-
sen der Anerkennungsbehörde vor Aufnahme der Tätig-
keit angezeigt werden.“

1.3 Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Verfahren nach dieser Verordnung können über
den Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abge-
wickelt werden. Es gelten die Bestimmungen zum Ver-
fahren über die einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e
des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geän-
dert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in
der jeweils geltenden Fassung. Über den Antrag ist inner-
halb einer Frist von drei Monaten zu entscheiden. § 42a
Absatz 2 Sätze 2 bis 4 HmbVwVfG ist anzuwenden.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

2.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

2.1.1 In Satz 2 werden die Wörter „Fachhochschule oder
Universität“ ersetzt durch die Wörter „deutschen
Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer
ausländischen Hochschule“.

2.1.2 Hinter Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

„Der Leiter oder die Leiterin und, wenn eine Stellvertre-
tung bestellt ist, die Stellvertretung müssen über die für
die Ausübung der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungstätigkeiten erforderlichen Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügen.“

2.2 In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Satz 1 Nummern 2 und 3 gilt auch im Falle vergleich-
barer Feststellungen aus anderen Staaten.“

3. In § 3 Absatz 2 wird der Punkt am Ende der Nummer 7
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern 8 und
9 angefügt:

1) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die
Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204
S. 37), zuletzt geändert am 20. November 2006 (ABl. EU
Nr. L 363 S. 81), sind beachtet worden.
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„8. einschlägige Zulassungen und Akkreditierungen aus
anderen Staaten,

9. bei natürlichen Personen, Leitern oder Leiterinnen
und Stellvertretungen ein Staatsangehörigkeits-
nachweis.“

4. In § 4 Nummer 9 wird hinter den Wörtern „gerätetech-
nische Ausrüstung“ die Textstelle „sowie Änderungen,
die dazu führen, dass die Anerkennungsvoraussetzungen
nicht mehr erfüllt sind,“ eingefügt.

A r t i k e l  6

Änderung der Verordnung über Anforderungen
an Hersteller von Bauprodukten und Anwender

von Bauarten2)

Auf Grund von § 20 Absatz 5, § 21 Absatz 1 Satz 4 und
§ 81 Absatz 1 Nummer 3 der Hamburgischen Bauordnung
vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt
geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), wird
verordnet:

Die Verordnung über Anforderungen an Hersteller von
Bauprodukten und Anwender von Bauarten vom 20. Mai 2003
(HmbGVBl. S. 132), geändert am 3. Juli 2007 (HmbGVBl.
S. 193), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

1.1 Der bisherige Text wird Absatz 1.

1.2 Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Fachkräfte mit besonderer Sachkunde und Erfah-
rung sowie besondere Vorrichtungen nach Absatz 1
Satz 1 sind nicht erforderlich, wenn auf andere Weise in
gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen des § 3
Absatz 1 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. De-
zember 2005 (HmbGVBl. S. 525), zuletzt geändert am
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), erfüllt werden.
Die Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2
kann auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union belegt werden.“

2. Es wird folgender § 4 angefügt:

„§ 4

Die Verfahren nach dieser Verordnung können über den
Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt
werden. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren
über die einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e
des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geän-
dert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in
der jeweils geltenden Fassung. Über den Antrag ist inner-
halb einer Frist von drei Monaten zu entscheiden, § 42a
Absatz 2 Sätze 2 bis 4 HmbVwVfG ist anzuwenden.“

A r t i k e l  7

Änderung der Verordnung über anerkannte Fachbetriebe
und Zertifizierungsorganisationen

auf dem Gebiet der Grundstücksentwässerung

Auf Grund von § 13b des Hamburgischen Abwassergesetzes
in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280),
zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,
446), wird verordnet:

Die Verordnung über anerkannte Fachbetriebe und Zertifi-
zierungsorganisationen auf dem Gebiet der Grundstücks-
entwässerung vom 5. August 1997 (HmbGVBl. S. 399) wird
wie folgt geändert:

1. Im Titel wird folgende Textstelle angefügt:
„(Fachbetriebs- und Zertifizierungsverordnung –
FachZVO)“.

2. § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Der anerkannte Fachbetrieb bedarf des Zertifikats
einer nach dieser Verordnung zugelassenen Zertifizie-
rungsorganisation. In anderen Bundesländern oder ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum erteilte gleichwertige
Zertifizierungen gelten auch in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg.“

3. § 11 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.
4. § 14 Absatz 1 Satz 3 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Das Zertifizierungsverfahren kann über den Einheitli-
chen Ansprechpartner Hamburg nach den §§ 71a bis 71e
des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(HmbVwVfG) vom 9. November 1977 (HmbGVBl.
S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 444, 449), in der jeweils geltenden Fas-
sung durchgeführt werden. § 42a HmbVwVfG findet
Anwendung.“

5. § 18 wird wie folgt geändert:
5.1 Hinter Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Gleichwertige Zulassungen anderer Bundesländer
oder anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gelten auch in Hamburg.
In diesen Fällen ist die Aufnahme der Tätigkeit der
zuständigen Behörde anzuzeigen. Diese kann die Vorlage
der entsprechenden Nachweise und Urkunden verlan-
gen.“

5.2 Hinter Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Das Zulassungsverfahren kann über den Einheit-
lichen Ansprechpartner Hamburg nach den §§ 71a
bis 71e HmbVwVfG durchgeführt werden. § 42a
HmbVwVfG findet Anwendung.“

A r t i k e l  8
Änderung der Gaststättenverordnung

Auf Grund von § 30 des Gaststättengesetzes in der Fassung
vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3419), zuletzt geändert
am 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246, 2257), wird verord-
net:

Die Gaststättenverordnung vom 27. April 1971
(HmbGVBl. S. 81), zuletzt geändert am 2. Dezember 2003
(HmbGVBl. S. 553), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die
Wörter „in Textform“ ersetzt.

2. Hinter § 10 wird folgender § 10a eingefügt:
„§ 10a

Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner
Hamburg

Die Verfahren nach dieser Verordnung können über den
Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt

2) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die
Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204
S. 37), zuletzt geändert am 20. November 2006 (ABl. EU
Nr. L 363 S. 81), sind beachtet worden.
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werden. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren
über die einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e des
Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt
geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,
449), in der jeweils geltenden Fassung.“

A r t i k e l  9
Änderung der Sperrzeitverordnung

Auf Grund von § 18 des Gaststättengesetzes in der Fassung
vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3419), zuletzt geändert
am 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246, 2257), wird verord-
net:

In der Sperrzeitverordnung vom 2. Dezember 2003
(HmbGVBl. S. 553, 554) wird folgender § 3 angefügt:

„§ 3
Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner

Hamburg

Die Verfahren nach dieser Verordnung können über den
Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt wer-
den. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die
einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e des Hambur-
gischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 9. November
1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in der jeweils
geltenden Fassung.“

A r t i k e l  1 0
Änderung der Verordnung über Anforderungen an Wasser-
und Abwasseruntersuchungsstellen und deren Zulassung

Auf Grund von § 16c des Hamburgischen Wassergesetzes in
der Fassung vom 29. März 2005 (HmbGVBl. S. 97), zuletzt
geändert am 14. Dezember 2007 (HmbGVBl. S. 501), und
§ 17a Absatz 2 des Hamburgischen Abwassergesetzes in der
Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt
geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 446), wird
verordnet:

§ 7 der Verordnung über Anforderungen an Wasser- und
Abwasseruntersuchungsstellen und deren Zulassung vom
14. August 2001 (HmbGVBl. S. 310), geändert am 5. Juli 2005
(HmbGVBl. S. 275, 278), wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „können“ durch das
Wort „erhalten“ ersetzt und das Wort „erhalten“ am Ende
des Satzes gestrichen.

2. In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „kann“ durch das Wort
„wird“ ersetzt und das Wort „werden“ gestrichen.

3. Absatz 4 wird wie folgt geändert:
3.1 In Satz 2 werden hinter dem Wort „Union“ die Wörter

„sowie einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum“ angefügt.

3.2 Es wird folgender Satz angefügt:
„Sie kann die Vorlage der entsprechenden Anerkennun-
gen, Urkunden und Nachweise verlangen.“

4. Es wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Das Verfahren zur Zulassung kann über den Einheit-
lichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden.
Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die ein-
heitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e des Hambur-
gischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HmbVwVfG)
vom 9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt
geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,

449), in der jeweils geltenden Fassung. § 42a HmbVwVfG
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist nach
§ 42a Absatz 2 Satz 1 sechs Monate beträgt.“

A r t i k e l  1 1

Änderung der Anlagenverordnung

Auf Grund von § 28 Absatz 4 des Hamburgischen Wasser-
gesetzes in der Fassung vom 29. März 2005 (HmbGVBl. S. 97),
zuletzt geändert am 14. Dezember 2007 (HmbGVBl. S. 501),
wird verordnet:

§ 22 der Anlagenverordnung vom 19. Mai 1998
(HmbGVBl. S. 71), zuletzt geändert am 1. September 2005
(HmbGVBl. S. 377, 384), wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

1.1 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Die Anerkennung wird verlängert, es sei denn, es wird
festgestellt, dass die Organisation ihre Pflichten nicht
hinreichend erfüllt.“

1.2 In Satz 5 wird die Textstelle „Absatz 6“ ersetzt durch die
Textstelle „Absatz 7“.

2. Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Die zuständige Behörde kann die Vorlage der entspre-
chenden Anerkennungen, Urkunden und Nachweise
verlangen.“

3. Absatz 3 wird wie folgt geändert:

3.1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

3.1.1 Im Einleitungssatz werden die Wörter „Organisationen
können anerkannt werden“ ersetzt durch die Wörter
„Organisationen werden anerkannt“.

3.1.2 In Nummer 5 wird das Komma am Ende durch das Wort
„und“ ersetzt.

3.1.3 Nummer 6 wird gestrichen.

3.1.4 Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6.

3.2 Satz 2 wird gestrichen.

4. Hinter Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 einge-
fügt:

„(5) Das Verfahren zur Anerkennung kann über den Ein-
heitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt wer-
den. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren über die
einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e des Hambur-
gischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HmbVwVfG)
vom 9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt
geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,
449), in der jeweils geltenden Fassung sowie über die
Genehmigungsfiktion nach § 42a HmbVwVfG.“

5. Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden Absätze 6 bis 8.

A r t i k e l  1 2

Änderung der Durchführungsverordnung
zum Hundegesetz

Auf Grund von § 24 Absatz 3 und § 25 Absätze 1 und 2 des
Hundegesetzes vom 26. Januar 2006 (HmbGVBl. S. 37),
zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,
448), wird verordnet:

Hinter § 13 der Durchführungsverordnung zum Hunde-
gesetz vom 21. März 2006 (HmbGVBl. S. 115, 116), zuletzt
geändert am 7. April 2009 (HmbGVBl. S. 99), wird folgender
§ 13a eingefügt:
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„§ 13a

Einheitlicher Ansprechpartner Hamburg und
Verwaltungsverfahren für die Anerkennung

von Sachverständigen

Die Verfahren für die Anerkennung von Sachverständigen
nach §§ 2 und 7 können über den Einheitlichen Ansprech-
partner Hamburg abgewickelt werden. Es gelten die
Bestimmungen zum Verfahren über die einheitliche Stelle
nach §§ 71a bis 71e des Hamburgischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (HmbVwVfG) vom 9. November 1977
(HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. Dezem-
ber 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in der jeweils geltenden
Fassung sowie über die Genehmigungsfiktion nach § 42a
HmbVwVfG.“

A r t i k e l  1 3

Änderung der Verordnung über die Anerkennung
von Bildungsveranstaltungen

Auf Grund von § 1 Absatz 4 und § 15 Absatz 4 des Ham-
burgischen Bildungsurlaubsgesetzes vom 21. Januar 1974
(HmbGVBl. S. 6), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 444, 448), wird verordnet:

Die Verordnung über die Anerkennung von Bildungs-
veranstaltungen vom 9. April 1974 (HmbGVBl. S. 113),
zuletzt geändert am 18. Februar 1997 (HmbGVBl. S. 25), wird
wie folgt geändert:

1. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Anträge auf Anerkennung

Anträge auf Anerkennung hat die veranstaltende Stelle
spätestens zehn Wochen vor Beginn der Veranstaltung
bei der zuständigen Behörde oder bei dem Einheitlichen
Ansprechpartner Hamburg auf den dafür vorgesehenen
Vordrucken einzureichen. Bei Antragstellern aus einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum können die Vorausset-
zungen nach den §§ 1 bis 3 durch Vorlage eines Beschei-
des eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum über die Anerkennung
der Veranstaltung als Bildungsurlaub nachgewiesen wer-
den, soweit in dem Staat die gleichen gesetzlichen Aner-
kennungsvoraussetzungen bestehen. Bei Antragstellern
aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ohne gesetzlich normier-
ten Bildungsurlaub oder mit abweichenden Anerken-
nungsvoraussetzungen können einzelne oder alle Voraus-
setzungen der §§ 1 bis 3 durch Vorlage behördlicher
Bescheinigungen eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum aus ande-
ren gesetzlichen Verfahren nachgewiesen werden.“

2. § 5 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.“

3. § 6 wird wie folgt geändert:

3.1 In den Absätzen 1 und 2 werden jeweils hinter dem Wort
„Behörde“ die Wörter „oder dem Einheitlichen
Ansprechpartner Hamburg“ eingefügt.

3.2 In Absatz 3 werden hinter dem Wort „Behörde“ die
Wörter „oder des Einheitlichen Ansprechpartners Ham-
burg“ eingefügt.

A r t i k e l  1 4

Umsetzung von EG-Richtlinien

Auf Grund der in den Präambeln der Artikel 1 bis 13
genannten Rechtsvorschriften wird ferner verordnet:

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt
(ABl. EU Nr. L 376 S. 36).

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 21. Dezember 2010.

Berichtigung

Im Einzigen Paragraphen Nummer 1 der Vierten Verord-
nung zur Änderung der Verordnung über die Religionsgesell-
schaften und Weltanschauungsvereinigungen des öffentlichen
Rechts in Hamburg vom 24. September 2009 (HmbGVBl.
S. 337) muss es statt „Ev.-Luth. Kirchengemeinde in Stein-
beck“ richtig „Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kirche in Stein-
bek“ heißen.

Hamburg, den 15. Dezember 2010.

Die Senatskanzlei
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